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4945 der Beilaqen zu den Stenoaraohischen Protokollen des Bundesrates 

B er; c h t 

des 
Ausschusses für Verfassung und Föderalismus 

über den Beschluß des Nationalrates vom 15. Dezember 1994 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (2. BOG-Novelle 
1994), das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, die 
Re; segebührenvorschrift 1955, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das 
Karenzur 1 aubsge 1 dgesetz, das Ausl andsei nsatzzu 1 agengesetz, das Pens i ons~ 
gesetz 1965, das Nebengebührenzulagengesetz, das Bundestheaterpensionsge
setZ, di e Bundesforste-Di enstordnung 1986, das Bundes-Gl ei chbehandl ungs
gesetz, das Ausschreibungsgesetz 1986, das Landeslehrer-Oienstrechts
gesetz 1984, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer
Gi enstrechtsgesen 1985, das Verwa 1 tungsakademi egesetz, das \'Jehrgesetz 
1990, das Richterdienstgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und das Verfas
sungsgerichtshofgesetz geändert werden 

Der Gesetzesbesch 1 uß des Nati ona 1 rates si eht ei nerseits Änderungen 
des Dienstrechtes des öffentlichen Dienstes insbesondere 
Gleichstellungen, Anpassungen usw. - vor und berücksichtigt den mit den 
vier GewerKschaften des öffentlichen Dienstes erzielten Gehaltsabschluß, 
wodurch eine Erhöhung der BezUge im öffentlichen Dienst von 2,87 Prozent 
und ei ne Sonderrege 1 ung für das Karenzurl aubsge 1 d für das Jahr 1995 
erfolgt sind .. 

Von den genannten Regelungen sind insbesondere anzuführen: 

1. \veiterhin Anwendung der für die Verwendung in der Post- und 
Telegraphenverwaltung geltenden reisegebührenrechtlichen Bestimmun
gen auf die Beamten, die in den auf Grund des EHR-Vertrages ausge
g 1 i ederten Berei chen, also der Fernme 1 dehohei tsverwa ltung I beschäf
tigt sind, 

2. Schaffung von Bestimmungen im B-GBG, mit denen die Arbeitskreise für 
Gleichbehandlungsfragen und ihre Vorsitzenden nach dem UOG 1993 mit 
jenen nach dem bisherigen UOG gleichgestellt werden, 
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3. Ersatz feh 1 erhafter Ausdrücke und Zit i erungen der in 1 etzter Zeit 
ergangenen umfangreichen Novellen zu den dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlichen Vorschriften, insbesondere des· Besoldungsreform
gesetzes 1994, BGB1.Nr. 550, durch die richtigen Texte, 

4. Schaffung der r~öglichkeit, freie Planstellen auch nach erfolgter 
Ausschrei bung mit gee; gneten Bundesbedi ensteten ohne Durchführung 
eines Aufnahmeverfahrens zu besetzen, 

5. Regelung der Wirksamkeit des Anfalles, der Änderung und der Einstel-
lung von Vergütungen analog der Regelung über den Monatsbezug, 

6. Angleichung des LLDG 1985 an das LOG 1994 hinsichtlich der Bestim
mungen über die Lehrpflichtermäßigung, 

7. Möglichkeit des Widerrufs einer Austrittserklärung bis spätestens 
ei nen ~~onat vor ihrer Hi rksamkeit, danach nur mit Zustimmung der 
Dienstbehörde, 

8. Eröffnung der Verwendungsgruppe L 2a 1 für Religionslehrer im 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis an land- und forstwirt
schaftlichen Berufs- und Fachschulen, die die Lehramtsprüfung an ei
ner Religionspädagogischen Akademie abgelegt haben, und damit glei
che Aufstiegsmöglichkeit wie für solche Lehrer in einem vertragli
chen Dienstverhältnis, 

9. Klarstellung bei Reisebewegungen zwischen dem Dienst(zutei1ungs)ort 
und dem Wohnort im Sinne einer stärkeren Berücksichtigung des Grund
satzes tatsächlich entstandener Mehraufwendungen, 

10. Anpassung der Reisegebührenregelung für die mit der Spielbankenauf
sicht betrauten Beamten an die organisatorischen Änderungen, die als 
Fo 1 ge der Aufl ösung der Österrei chi sehen Gl ücksspi e 1monopo 1 verwa 1-
tung eingetreten sind, 
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11. Rege 1 ung pens ionsrecht 1 i cher Bestimmungen für Mil; tärpersonen auf 
Zeit, 

12. Dauer des Dienstverhältnisses für Militärpiloten auf Zeit, 

13. ,Il,usnahmerege 1 ung für die Zu 1 assung zur Di enstprüfung der Grundaus
bildung II für Bedienstete im Postautodienst, die an kleineren Post
autosteilen die Vorverwendungserfordernisse nur vertretungsweise er
bringen können, 

14. Einbau der Regelungen des Post- und Telegraphenpensionsgesetzes 1967 
und des Bundesgesetzes über die Pensionsansprüche der Zivilbe
diensteten der ehemaligen k.u.k. Heeresverwaltung und ihrer Hinter
bliebenen in das Pensionsgesetz 1965. 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderal ismus stell t nach Beratung 
der Vorlage am 19. Dezember 1994 mit Stimmenmehrheit den Antraa, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Ludwig Bieringer 
Berichterstatter 

23110.0020/17-94 

Wien, 1994 12 19 

Dr. Günther Hummer 
Vorsitzender 
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